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putz.munter 2025 –  
Der Frühjahrsputz im Landkreis Würzburg 

findet in der Zeit vom 21. Februar bis 01. März 2025 statt! 
 
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 

der Frühling steht vor der Tür – Zeit unsere schöne Stadt Eibelstadt wieder zum Strahlen 
zu bringen! Wir laden Sie herzlich zum gemeinsamen Frühjahrsputz ein. Lassen Sie uns 
gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Straßen, Plätze und Grünflächen sauber und 
einladend bleiben. 
 
 

Am Samstag, den 22. Februar 2025, 
 

treffen wir uns um 09.00 Uhr vor dem Rathaus. 
 

Vereine, Mitbürgerinnen, Mitbürger und Jugendliche sind herzlich eingeladen, an 
dieser Aktion teilzunehmen und wilde Müllablagerungen in Wald, Flur und Feld der 
Gemarkung einzusammeln.  
 

Bitte setzen Sie sich mit der Stadt Eibelstadt, Herrn Wethmüller, Tel. 90 61-29, telefonisch 
oder per Mail: wethmueller@vgem-eibelstadt.bayern.de in Verbindung. 
 

Wir freuen uns über Ihre Anmeldung und Ihr Engagement. Zeigen wir gemeinsam, was 
Zusammenhalt bedeutet. Jede helfende Hand ist willkommen – ob groß oder klein und 
selbstverständlich auch die Kurzentschlossenen. 
 

Im Anschluss bedanken wir uns bei allen Helferinnen und Helfern mit einem kleinen 
Imbiss und Getränken. 
 

Wir freuen uns auf Ihre Unterstützung! 
 

gez. Markus Schenk, 
1. Bürgermeister 
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Zur Information
 

Jeder kann helfen –  
Defibrillatoren retten Leben!  
 

Wie benutzt man einen automatisierten externen Defibrillator? Ein Defibrillator ist ein Gerät, das einen 
kontrollierten Stromstoß abgibt und bei einem plötzlichen Herzstillstand zur Wiederbelebung eingesetzt 
werden kann. 
 

Viele Firmen, öffentliche Plätze und Gebäude sind mittlerweile mit automatischen externen 
Defibrillatoren zur Ersten Hilfe ausgestattet. Die Geräte sind so gestaltet, dass Laien damit problemlos 
umgehen können. Wo sich ein Defibrillator befindet, ist durch die Abkürzung „AED“ und/ oder ein grünes 
Hinweisschild mit Herz-Symbol erkennbar. 
 

Der Defibrillator ist im Notfall leicht zu bedienen: Über eine eingebaute Sprachfunktion gibt er an, welche 
Handgriffe in welcher Reihenfolge zu tun sind. Je nach Modell helfen dabei zusätzlich ein kleiner 
Bildschirm oder aufgedruckte Zeichnungen. 
 

Setzen Sie immer einen Notruf 112 ab! Europaweit, einheitlich, kostenlos! 
 

Haben Sie keine Angst, Sie können nichts falsch machen: In den Leitstellen treffen Sie auf professionell 
geschultes Personal. Auch werden Sie in Notsituationen nicht alleine gelassen, da die Leitstellen 
telefonische Anleitungen und Unterstützung geben, bis Hilfe eintrifft. 
 

Defibrillatoren-Standorte in Eibelstadt 
 

öffentliche Toilette, Durchgang Marktplatz Eingangsbereich Drei-Feld-Sporthalle  
zur Stadtpfarrkirche St. Nikolaus, - frei zugänglich - während des Sportbetriebes zugänglich 
Marktplatz 4, 97246 Eibelstadt Am Sportpark 1, 97246 Eibelstadt 
 

 
 
 
Die Anschaffung eines Defibrillators wurde über das Regionalbudget Maindreieck 2023 mit 550 Euro 
gefördert. Die Stadt Eibelstadt hat für die beiden Defibrillatoren mit Installationsarbeiten rund 4.000 Euro 
investiert. Somit sind für den Ernstfall zwei Anlaufpunkte mit technischem Hilfsgerät in Eibelstadt 
vorhanden. Schnelle Hilfe in den ersten Minuten, bis die First Responder der Freiwilligen Feuerwehr 
bzw. der Rettungsdienst oder Notarzt eintreffen, kann das Überleben eines Betroffenen sichern. Das 
Gerät gibt jeden Arbeitsschritt vor. Es überwacht selbstständig den Herzschlag und löst nur aus, wenn 
dies auch nötig ist. 

Darum zögern Sie im Ernstfall nicht den Defibrillator zu benutzen! 
 

gez. Markus Schenk  
1. Bürgermeister 
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GRUPPENANMELDUNGEN 
für den 

Faschingsumzug 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

am Dienstag, 04. März 2025 
 
 

Aufstellung ist um 14.00 Uhr vor dem Maintor. 
 
 

Gruppen, die sich am Faschingszug 2025  
beteiligen möchten werden gebeten, sich bis  

 
 

spätestens Montag, 17. Februar 2025 
 
 

im Rathaus, Tel. 90 61 – 29, bei Herrn Wethmüller, 
oder per Mail: wethmueller@vgem-eibelstadt.bayern.de 

 
 

zu melden. 
 
 

 
 

Die Meldung ist unbedingt erforderlich, da für die Gruppen, die am Faschingszug 
2025 mitwirken, eine Versicherung abgeschlossen werden muss. 

Achtung: Die Kfz-Kennzeichen müssen auch gemeldet werden! 
 

gez. Markus Schenk, 1. Bürgermeister 
 

 

Seniorenbeirat lädt ein 
 

zum  
 

„Walk and Talk - Treff“ 
mit 

Annelie Knopp 
 

Zum Laufen treffen wir uns wieder  
für ca. 1 Stunde.  

Die Termine erscheinen regelmäßig 
im Mitteilungsblatt. 

 

Montag, 03. Februar 2025, 10.00 Uhr 
Montag, 17. Februar 2025, 10.00 Uhr 

 
 

Treffpunkt ist an der alten B 13 ggü. Friedhof 
 

Anmeldung erforderlich unter: 
 

Annelie Knopp, Seniorenbeitrat – Tel.: 09303-711 
 
Ute Etzkorn      Christa Zobel    
1. Sprecherin Seniorenbeirat  2. Sprecherin Seniorenbeirat 
 
 

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 
 

Seniorenfrühstück

Stadtcafé Eibelstadt
!!!! ACHTUNG NEUE UHRZEIT !!!!

Mittwoch, 12. Februar 2025,
 9.00Uhr

Anmeldung erforderlich unter:
Ute Etzkorn 
1. Sprecherin Seniorenbeirat
Tel. 09303-9819303 
 
Christa Zobel
2. Sprecherin Seniorenbeirat  
Tel.: 0151 12 43 11 61

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de

DerSeniorenbeirat

Seniorenbeirat 
 

Ausflug in den 
 

Kulturspeicher Würzburg 
zur 

Führung durch die ständige Ausstellung 
 

Dank der jahrzehnlangen Bemühungen von Heiner Dikreiter 
verfügt der Kulturspeicher über eine wunderbare Sammlung 

deutscher Impressionisten wie Modersohn, Heckel etc. zu 
denen sich Werke Würzburger Künstler wie Gertraud 
Rostosky dazu reihen. Ein weiterer Höhepunkt ist der 

Nachlass von Emy Roeder, der in einem eigenen Raum 
präsentiert wird. 

 
Wir freuen uns auf eine spannende Führung mit  

 

Julia Pracher 
 

Donnerstag, 13. Februar 2025, 15.00 Uhr 
 

Die Führung ist auf max. 20 Personen begrenzt. Der Kulturspeicher 
verfügt über ein W-LAN fähiges Kopfhörer-System. 
 

Anmeldung erforderlich unter: 
 
 
 

Ute Etzkorn      Christa Zobel    
1. Sprecherin Seniorenbeirat  2. Sprecherin Seniorenbeirat 
Tel.: 09303- 9819303    Tel.: 015112431161 
 

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 
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Seniorenbeirat lädt ein 
 

Spielenachmittag 
 
  Ob Skip-Bo“, „Rummykup“, „Canasta“,  

„Kniffel“ oder „Schafkopf“ …(?) 
 

Donnerstag, 06. Februar 2025, um 15.00 Uhr, 
Donnerstag, 20. Februar 2025, um 15.00 Uhr, 

im Schützenzimmer des Schützenhauses 
 

Die konkrete Auswahl der Spiele richtet sich auch nach der Anzahl der 
Mitspieler, deshalb unbedingt anmelden. 

 

Anmeldung erforderlich unter: 
 

Ute Etzkorn     Christa Zobel 
1. Sprecherin Seniorenbeirat            2. Sprecherin Seniorenbeirat 
Tel. 0170 / 2 43 23 51    Tel. 0151 / 12 43 11 61 

 

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 
 

  

Nachbarn sind wir alle 
Nachbarschaftshilfe in Eibelstadt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Brauchen Sie Unterstützung? 
 

Wir kommen gerne  zu allen  Einwohnern 
unserer Stadt, unabhängig von Alter und 
Konfession. 
 

Wir leisten Hilfe beim 
  Einkauf oder Arztbesuch 
 

Wir nehmen uns eine Stunde Zeit für 
  Vorlesen, Gespräche führen oder 

spazieren gehen 
 

Wir entlasten auch junge Familien 
  z.B. mit zeitweiser Kinderbetreuung 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

__________________________ 
 
 

Kontakt über: 
 

Pfarrbüro  
Mo, Mi, Fr  09.00 - 12.00 Uhr 
Do 14.00 - 18.00 Uhr 
 

Tel.: 0 93 03 / 22 23 
 

Einwohnermeldeamt  
Mo, Die, 
Mi und Fr  08.00 - 12.00 Uhr   
Di  14.00 - 17.30 Uhr  
Do  14.00 - 16.30 Uhr  
 

Tel.: 0 93 03 / 90 61 28  
 

Ihre Wünsche werden weitergeleitet.  
Wir melden uns dann und besprechen 
Zeitpunkt und Art der gewünschten Hilfe. 

Unser Einsatz ist kostenlos. Schweigepflicht ist selbstverständlich. 
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Seniorenbeirat lädt ein 

 

In Kooperation mit dem Bayerischen Landesverein für Heimatpflege e.V. 
findet unser erster offener Singabend statt unter der Leitung von 

 

 Franz-Josef Schramm  
Donnerstag, 27. Februar 2025, 19.00 Uhr 

Rathauskeller in Eibelstadt 
 

Meist voll besetzte Säle sind ein gutes Anzeichen für die besondere 
Attraktivität dieser Art von gemeinsamem Singen zur eigenen Freude. 
Seit mehr als 30 Jahren gestaltet Franz Josef Schramm, der Leiter der 
Beratungsstelle für Volksmusik in Eibelstadt, offene Singabende in 
ganz Franken und darüber hinaus. Mit viel Witz und 
Einfühlungsvermögen versteht er es die Menschen zum Singen und 
einen Saal zum Klingen zu bringen. Zwischen dem gemeinsamen 
Singen erzählt er Interessantes zu den Liedern und zum Singen 
allgemein. Ein Abend mit viel Humor und noch mehr 
Singbegeisterung, ein Abend für ein Stück mehr Lebensfreude.  
 

Wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Abend mit Ihnen.  
Anmeldung erforderlich unter: 
 
Ute Etzkorn     Christa Zobel 
1. Sprecherin Seniorenbeirat 2. Sprecherin Seniorenbeirat 
Tel.:01702432351    Tel: 015112431161 

seniorenbeirat@beirat-eibelstadt.de 

 

 

 
Frohe Menschen und Musik 
bieten Dir ein neues Glück. 
Wo man tanzt tagaus tagein, 
fühlst Du dich nicht mehr allein. 
Manche Freundschaft schon entstand, 
reicht man sich zum Tanz die Hand. 

 
 
 

Wir laden Sie recht herzlich ein zum 

Tanzen für Frauen 
 

Gruppe „Geselliges Tanzen“:  Tänze im Sitzen, Tänze am Stuhl, einfache internationale Tänze 
 

Nächste Termine:   Montag, 10.02. und 24.02.2025, jeweils um 14.30 bis 16.00 Uhr, 
     im Mehrzweckraum der Grundschule (Untergeschoss) 
 

Gruppe „Fröhliches Tanzen“: Einfache und anspruchsvolle Tänze im Kreis, im Block,  
     in der Gasse und in der Square-Aufstellung 
 

Nächste Termine:   Montag, 03.02. und 17.02.2025, jeweils um 19.30 bis 21.00 Uhr, 
im Mehrzweckraum der Grundschule (Untergeschoss) 

 

Wir freuen uns auf Sie! 
 

Ihre Tanzleiterinnen 
Ursula Eich (0160/3129321) und Margit Lutz (0179/1366171) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Wasserversorgung
Ansprechpartner Messstellenservice 

(Wasserzähler)
Für technische Fragen hinsichtlich der Wasserzähler 
stehen Ihnen von der Mainfranken Netze GmbH 
folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Herr Thomas Baunach Tel.: 09 31/36-14 49 
E-Mail: Thomas2.Baunach@mainfrankennetze.de
Herr Otto Emmerling Tel.: 09 31/36-12 50 
E-Mail: otto.emmerling@mainfrankennetze.de
Den Austausch der Wasserzähler (ausgenommen 
Gartenwasserzähler) übernehmen die Monteure der 
Mainfranken Netze GmbH und ist für Sie kostenlos. 
Dies geschieht aus eichrechtlichen Gründen. Damit 
wird sichergestellt, dass der Zähler Ihren Verbrauch 
mit der notwendigen Genauigkeit misst. Der Monteur 
führt einen Ausweis mit sich, der auf Ihren Wunsch hin 
vorgezeigt werden kann.
Für den Fall, dass Sie am Tag des Zählerwechsels keine 
Zeit haben oder nicht anwesend sein sollten, wird Ihnen 
ein Schreiben im Briefkasten mit einer Terminvorgabe 
hinterlegt. Sollten Sie an der Terminvorgabe ebenfalls 
verhindert sein, kontaktieren Sie bitte den Monteur, der 
auf den Schreiben hinterlegt wurde. 
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Öffnungszeiten 
des Wertstoffhofes 
Südliches Maintal 

- Mainparkring 1 - Eibelstadt 
 

 
 

Dienstag  14.00 – 18.00 Uhr 
 

Donnerstag 14.00 – 18.00 Uhr 
 

Samstag 09.00 – 14.00 Uhr 
 

 
 
 
 Bekanntmachungen
 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgersprechstunde 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Eibelstadt und Sommerhausen, 
   

der Glasfaserausbau ist nach nunmehr über 12 Monaten Bauzeit in Ihrer Kommune sehr weit 
vorangeschritten. 
 

Die letzten Sprechstunden waren nur sehr spärlich besucht und die behandelten Themen 
waren sehr häufig tarif- und produktbasiert. 
 

Hierfür stehen Ihnen weiterhin die Telekom Shops zur Verfügung: 
 

 
Telekom Shop Würzburg 
Kürschnerhof 1, 
97070 Würzburg 
 
Telekom Shop Würzburg 
Altstadt 
Dominikanerplatz 3A, 
97070 Würzburg 
 

Telekom Partner Beck 
GmbH & Co. KG 
Tückelhäuser Str. 10, 
97199 Ochsenfurt 

Telekom Partner Beck 
GmbH + Co. KG 
Nürnberger Str. 111, 
97076 Würzburg 
  
Telekom Shop Kitzingen 
Innere Sulzfelder Str. 23, 
97318 Kitzingen 
 

Für bauliche Themen findet diese Sprechstunde letztmalig für Eibelstadt am 
05.02.2025 und für Sommerhausen am 06.02.2025 statt. 
  
 Mittwoch, 05.02.2025 Donnerstag, 06.02.2025 
 10:00 – 10:30 Uhr 10:00 – 10:30 Uhr 
 Sitzungssaal Rathaus Eibelstadt  Sitzungssaal Rathaus Sommerhausen 
 

Alternativ können Sie jederzeit unseren Baupartner Insyte über folgende Mailadresse 
erreichen. 
 

kundenservice@insytedeutschland.de 
 

Bitte uns hierzu Ihre genaue Anschrift sowie Telefonnummer für Rückfragen in die Mail mit 
notieren. 
 

Alle Anfragen werden umgehend an den Bauleiter vor Ort zur Klärung weitergeroutet. 
 

 
 

Verlängerung der Bewohnerparkausweise

Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger,
falls Sie im Besitz eines Bewohnerparkausweises 
sind, bitten wir Sie, rechtzeitig die Verlängerung zu 
beantragen.
Auf der Homepage der Verwaltungsgemeinschaft 
Eibelstadt

www.vgem-eibelstadt.de

steht das Antragsformular in der Rubrik 
„Bürgerservice – Formulare – Straßenverkehr – 
Bewohnerparken – Antrag“ zum Download bereit.

gez. Markus Schenk
1. Bürgermeister
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V O R A N K Ü N D I G U N G:

Brennholz aus dem 
Stadtwald Eibelstadt - 

Versteigerungstermin am Freitag, 
21.02.2025, um 15.00 Uhr,

Auch in diesem Jahr wird das Brennholz aus 
dem Stadtwald über eine Versteigerung ab-
gegeben. Die Abgabe ist nur für den Eigen-
bedarf und nicht gewerbetreibende Bürger 
vorgesehen. 

Weitere Informationen und Treffpunkte werden 
im nächsten Mitteilungsblatt bekanntgegeben.

Bei Interesse können Sie sich unter der E-
Mail: wethmueller@vgem-eibelstadt.bayern.
de oder telefonisch unter 09303/9061-29 mel-
den.

Die Interessenten müssen als Teilnahmevor-
aussetzung im Vorfeld einen gültigen Nach-
weis über einen Motorsägenkurs vorlegen. 

Außerdem möchten wir in diesem Zusammen-
hang an die „Basics“, wie zum Beispiel an die 
passende Schnittschutzhose und die richti-
gen Schuhe erinnern.

gez. Markus Schenk,
1. Bürgermeister

    

Stadtrat
Aus der Sitzung des Stadtrates Eibelstadt 

vom 10.12.2024

Auftragsvergabe Dauerelastische Fugen 
Mainlände

Bei der Gewährleistungsabnahme der Mainlände wur-
de festgestellt das die dauerelastischen Fugen witte-
rungsbedingt keinen guten Zustand (tlw. gerissen und 
verschmutzt) aufweisen. Dies ist nicht Bestandteil der 
Gewährleistung. 

Die Stadt Eibelstadt beabsichtigt die Fugen zu sanie-
ren und das Durchführen einer Wartung im Intervall 
von 2 Jahren. 

Das Technische Bauamt hat für die Sanierung und 
Warten der Fugen Fachfirmen zur Abgabe eines Ange-
bots aufgefordert.

1. Sanierung der dauerelastischen Fugen 

Dem Technischen Bauamt lagen zur Angebotsöffnung 
2 Angebote zur oben genannten Leistung vor.
Die Formale Prüfung wies keine Beanstandung auf.
Nach vollständiger Prüfung (sachlich, rechnerisch und 
wirtschaftlich) wurden keine weiteren Ausschlussgrün-
de festgestellt und die Angebote können gewertet wer-
den.

Das günstigste Angebot wurde von der Firma Fugen 
Ziegler GmbH aus 97535 Wasserlosen, mit einer An-
gebotssumme in Höhe von 5.808,67 Euro brutto ab-
gegeben.

2. Wartung dauerelastische Fugen

Dem Technischen Bauamt lagen zur Angebotsöffnung 
2 Angebote zur oben genannten Leistung vor.
Die Formale Prüfung wies keine Beanstandung auf.
Nach vollständiger Prüfung (sachlich, rechnerisch und 
wirtschaftlich) wurden keine weiteren Ausschlussgrün-
de festgestellt und die Angebote können gewertet wer-
den.

Das günstigste Angebot wurde von der Firma Fugen 
Ziegler GmbH aus 97535 Wasserlosen, mit einer An-
gebotssumme in Höhe von 1.068,62 Euro brutto ab-
gegeben.

Die Bauverwaltung empfiehlt beide Leistungen (Sanie-
rung und Wartung) an die Firma Fugen Ziegler GmbH 
zu vergeben.
Im Stadtrat wird über die nicht vorhandene Dringlichkeit 
der beschriebenen Maßnahme diskutiert. Bei Nichtaus-
führung der Arbeiten ist von keinem größeren Schaden 
auszugehen. Der Zustand soll beobachtet werden und 
in 12 – 18 Monaten erneut betrachtet werden.

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Der Stadtrat beschließt die Maßnahme zunächst nicht 
zu beauftragen. Die Ausschreibung ist aufzuheben.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  

Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung ei-
nes Einfamilienwohnhauses auf dem Grund-
stück Fl.Nr. 1232/2, Lage: Schützenring 
(STR: 24.09.2024)

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 24.09.2024 ein-
stimmig das gemeindliche Einvernehmen zum Antrag 
auf Vorbescheid für die Errichtung eines Einfamilien-
wohnhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 1232/2, Lage: 
Schützenring, in Aussicht gestellt.
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Auf dem 284 m² großen Grundstück ist ein Wohnhaus 
samt Grenzgarage vorgesehen.
Die Festsetzungen des Bebauungsplanes werden laut 
Aussage des Antragstellers bis auf die Mindestgrund-
stücksgröße von 350 m² eingehalten.

Von der Mindestgrundstücksgröße wird eine entspre-
chende Befreiung beantragt, die bereits in Aussicht ge-
stellt wurde. Mit der erneuten Behandlung soll die Be-
freiung städtebaulich beleuchtet werden.

Beschluss:
Der Stadtrat beschließt dem Antrag auf Vorbescheid für 
die Errichtung eines Einfamilienwohnhauses auf dem 
Grundstück Fl.Nr. 1232/2, Lage: Schützenring, zuzu-
stimmen.
Auf den Beschluss vom 24.09.2024 wird verwiesen.

Die Befreiung von der Mindestgrundstücksgröße ist aus 
Sicht des Stadtrates städtebaulich vertretbar und be-
rührt nicht die Grundzüge der Planung, weshalb dem 
Antrag auf Befreiung zugestimmt wird.

Aus städtebaulicher Sicht kann die Unterschreitung der 
Mindestgrundstücksgröße mit einer nachhaltigeren Flä-
chennutzung in Zeiten von Flächenverbrauch argumen-
tiert werden und dazu beitragen die vorhandene Fläche 
effizienter zu nutzen. 
Einer Zersiedelung kann nach dem Grundsatz „Innen 
statt Außen“ entgegengewirkt werden. 
Das Grundstück trägt dazu bei, dass für eine junge Fa-
milie dringend benötigter Wohnraum geschaffen wird, 
anstatt die Fläche ohne Nutzung im Baugebiet zu be-
lassen.
Die geringfügige Bebauung führt nicht zu einer Überlas-
tung der bestehenden städtebaulichen Infrastrukturen.
Mit der Befürwortung einer Befreiung von der Mindest-
grundstücksgröße reagiert die Stadt Eibelstadt auf die 
Herausforderungen der Stadtentwicklung. Die örtlichen 
Gegebenheiten werden berücksichtigt und die Stadt als 
attraktiver Wohnstandort aufgewertet.

Für die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens ist 
ein Bauantrag einzureichen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  

Bauantrag für den Neubau eines Einfamilien-
hauses mit Doppelgarage auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 1201/8, Mühlweg 26

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück 
Fl. Nr. 12101/8, Mühlweg 26 vor.

Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes „Beckenweinberg“. 
Geplant ist ein zweigeschossiges Wohnhaus mit Sat-
teldach und einer grenzständigen Doppelgarage mit ex-
tensiv begrüntem Flachdach. 

Auf der südlichen Dachseite ist eine Photovoltaikanlage 
geplant. 
Den Planungsunterlagen liegt ein Antrag auf Befreiung 
vom Bebauungsplan hinsichtlich der festgesetzten Bau-
grenze bei. Das Wohnhaus ist aufgrund der geplanten, 
direkt angrenzenden Doppelgarage, im südwestlichen 
Bereich des Grundstückes geplant. Zur Sackgasse 
„Mühlweg“ hin ist jedoch ein Abstand von der Baugrenze 
zur Straße mit 5,00 m festgesetzt. Diese wird durch die 
Planungen um 1,00 m überschritten.
Weiterhin wird durch das geplante Vordach an der süd-
lichen Gebäudeseite und das geplante Müllhäuschen 
ebenfalls die Baugrenze überschritten. An dieser Stel-
le beträgt die Überschreitung 1,50 m. Der verbleibende 
Grenzabstand beträgt mindestens 1,59 m.
Weiterhin ist durch den Bebauungsplan festgesetzt, 
dass Nebengebäude vor den vorderen Baugrenzen 
nicht zulässig sind. Die Festsetzung wird durch das ge-
plante Müllhäuschen ebenfalls nicht eingehalten. 
Des Weiteren ist für die geplante Dachform des Müll-
häuschen eine weitere Befreiung notwendig. Dieses ist 
mit einem Flachdach geplant. Der Befreiungsantrag ist 
vom Architekten noch entsprechend nachzureichen. 
Da das Gebäude teilweise im festgesetzten Über-
schwemmungsgebiet liegt, sind Auffüllungen in diesem 
Bereich nicht zulässig. Durch die vorliegenden Planun-
gen ist ersichtlich, dass im südwestlichen Bereich eine 
geringfügige Auffüllung (ca. 1,00 m) geplant ist, welche 
mittels Natursteinmauer eingefasst wird. Dadurch wird 
ein einheitliches Niveau mit der verpflichtend hochwas-
serfreien Lage des Erdgeschossfußbodens gewährleis-
tet.

Für das Bauvorhaben werden gem. Stellplatzsatzung 
zwei Stellplätze durch die Doppelgarage nachgewiesen. 

Die beantragte Befreiung von der GRZ II ist nicht not-
wendig, da lt. BauNVO eine Überschreitung der festge-
setzten GRZ (hier 0,4) von 50 % (also 0,6) durch versie-
gelte Flächen wie Stellplätze, Terrasse, etc. rechtens ist. 
Die GRZ II beträgt lt. vorliegenden Berechnungen 0,46 
und ist demnach eingehalten.

Beschluss:
Dem Stadtrat liegt der Bauantrag für den Neubau ei-
nes Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage auf dem 
Grundstück Fl. Nr. 1201/8, Mühlweg 26 vor.

Den Befreiungen hinsichtlich des unzulässigen Neben-
gebäudes vor der vorderen Baugrenze, der Überschrei-
tung der Baugrenze durch das Wohnhaus und die Ne-
bengebäude sowie der Dachform des Nebengebäudes 
und der Garage wird zugestimmt.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt. 

Einstimmig beschlossen
Ja: 15  Nein: 0  Anwesend: 15  
Persönlich beteiligt: 1  

Stadtrat Breunig hat gem. Art 49 Gemeindeordnung 
an der Beratung und Abstimmung nicht teilgenommen.
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Nachverdichtung in Eibelstadt - Mögliche 
Bebauung des Grundstück Fl.Nr. 3454/2, 
Wilhelm-Doles-Straße

Dem Stadtrat liegen drei Varianten für eine mögliche 
Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 3454/2, Wilhelm-Do-
les-Straße, vor.

Der Stadtrat hat bereits in seiner Sitzung am 26.07.2022 
einem Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung eines 
Einfamilienwohnhauses auf dem Grundstück Fl.Nr. 
3454/2, Wilhelm-Doles-Straße einstimmig beschlos-
sen. 
Bereits damals war in Abstimmung mit dem Landrat-
samt Würzburg klar, dass die Änderung des Bebau-
ungsplanes „Häglein-Semel“ erforderlich ist. Der Be-
bauungsplan setzt noch einen Schutzstreifen für eine 
seit Jahren zurückgebaute 20 kV-Leitung fest, die von 
einer Bebauung freizuhalten ist.

Es liegen Varianten mit einer Satteldach-, Pultdach-, 
und Flachdachbebauung vor.
Der Antragsteller favorisiert zur Anbringung einer groß-
flächigen PV-Anlage die Pultdachvariante.

Beschluss:
Der Stadtrat liegt das Plangesuch des Antragstellers 
für die Bebauung des Grundstücks Fl.Nr. 3454/2, Wil-
helm-Doles-Straße, vor. 
Eine Bebauung des ca. 291 m² großen Grundstücks im 
Zuge der Nachverdichtung wird begrüßt. 

Die Bauleitplanung soll nur weiterverfolgt werden, 
wenn eine Bauverpflichtung durch den Bauherrn be-
stätigt wird.
Der Stadtrat fordert in Anlehnung an die bestehende 
Bebauung des Plangebiets sowie des städtebaulichen 
Erscheinungsbildes eine Satteldachbebauung sowie 
maximal zwei Vollgeschosse und eine geeignete An-
ordnung der notwendigen Stellplätze mit oder ohne 
Garage/Carport.

Für das Änderungsverfahren des Bebauungsplanes ist 
in Abstimmung mit der Bauverwaltung ein erfahrenes 
Planungsbüro zu beauftragen.
Es ist ein städtebaulicher Vertrag mit dem Grund-
stückseigentümer abzuschließen.
Alle Kosten des Verfahrens sind durch den Antragstel-
ler zu tragen.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  

Antrag auf befristete Nutzungsänderung eines 
Wohnhauses in eine heilpädagogische 
Tagesstätte auf dem Grundstück Fl.Nr. 6, 
Hauptstraße 7

Das Gebäude liegt im Altort- und Ensemblebereich der 
Stadt.

Es wird eine befristete Nutzungsänderung beantragt, 
die auf eine Dauer von 10 Jahren bis einschließlich 
31.12.2034 ausgerichtet ist.
Das derzeit leerstehende Gebäude in der Hauptstra-
ße 7, 97246 Eibelstadt (Fl.-Nr. 6), welches bislang als 
Wohngebäude genutzt wurde, hat sich als geeignet 
erwiesen. Die bestehende Raumaufteilung des Ge-
bäudes bietet die notwendige Flexibilität, um den heil-
pädagogischen Unterricht ohne Veränderung der Bau-
substanz fortzusetzen.
Gemäß Art. 2 Abs. 3 BayBO besitzt das Bestandsge-
bäude eine Nutzungseinheit mit nicht mehr als 400m² 
und die Gesamthöhe beträgt deutlich weniger als 7m 
und wird daher in die Gebäudeklasse 2 eingestuft.
Die Außenstelle der Heilpädagogischen Tagesstätte 
vom Sozialdienst katholischer Frauen e.V. kann nicht 
mehr in den derzeit genutzten Räumlichkeiten bleiben 
und ist daher gezwungen sie mit sofortiger Wirkung 
zu verlassen, wodurch die Kinder momentan in unbe-
friedigenden Übergangslösungen unterrichtet werden. 
Aus diesem Grund ist das Ziel, die Tagesstätte umge-
hend in einem neuen Gebäude unterzubringen, um 
den Unterricht und die Förderung der Kinder in einer 
geeigneten Umgebung fortsetzen zu können.
In der heilpädagogischen Tagesstätte werden aktuell 
neun Kinder der Jahrgangsstufen 1 bis 3 unterrichtet 
und individuell gefördert. Der Unterricht erfolgt aus-
schließlich tagsüber, von Montag bis Freitag, in der Zeit 
von 7:30 bis 16:00 Uhr. Es ist zu beachten, dass sich 
keine schlafenden Personen im Gebäude aufhalten, da 
die Nutzung auf den täglichen Unterrichtsbetrieb be-
schränkt ist.
Die beantragte Nutzungsänderung soll sicherstellen, 
dass der Betrieb der Heilpädagogischen Tagesstätte 
zügig und unter gesunden Bedingungen fortgeführt 
werden kann, ohne dass die Bausubstanz oder die 
Raumaufteilung des Gebäudes verändert werden müs-
sen.
Zum o.g. Bauantrag fand im Vorfeld ein Vor-Ort-Ter-
min mit dem Eigentümer, dem Antragsteller, der Bau-
verwaltung, der Unteren Denkmalschutzbehörde sowie 
dem Kreisbaumeister des Landkreises Würzburg statt.
Schulleitung, Schulamt der Regierung von Unterfran-
ken und die Geschäftsführung des Trägers waren be-
reits Vorort und sind vom Gebäude und Raumauftei-
lung angetan.

Der entsprechende Brandschutznachweis wird von 
einem Fachbüro erstellt und nachgereicht. Die Bege-
hung dazu ist bereits erfolgt.

Beschluss:
Dem Stadtrat liegt ein Antrag auf befristete Nutzungs-
änderung eines Wohnhauses in eine heilpädagogische 
Tagesstätte auf dem Grundstück Fl. Nr. 6, 
Hauptstraße 7 vor.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  
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Bauantrag für den Neubau eines Einfamilien-
wohnhauses mit Doppelgarage und PV-Anlage 
auf dem Grundstück Fl.Nr. 4630/14, 
Langer Weinberg 14

Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und PV-An-
lage auf dem Grundstück Fl.Nr. 4630/14, 
Langer Weinberg 14, vor. 

Das Grundstück liegt gem. § 30 BauGB im Geltungsbe-
reich des Bebauungsplanes Bätzenmännlein-Flößlein.

Laut den vorliegenden Planunterlagen soll für das Ein-
familienwohnhaus auf der straßenzugewandten süd-
westlichen Gebäudeseite ein Balkon geplant werden.
Die Garage soll im hinteren Teil des Grundstücks er-
richtet werden. Die Erreichbarkeit ist über eine mehr 
als 20 m lange befestigte Zufahrt auf dem Baugrund-
stück gewährleistet.

Durch das Bauvorhaben ergibt sich eine Grundflächen-
zahl (GRZ) von 0,12 sowie eine Geschossflächenzahl 
(GFZ) von 0,19. Zulässig sind eine GRZ von 0,4 und 
eine GFZ von 0,6.

Im Zuge des Vorhabens werden geringfügige Gelände-
veränderungen durchgeführt.

Für das Bauvorhaben sind nachfolgende Ausnahmen 
und Befreiungen von den Festsetzungen des Bebau-
ungsplanes erforderlich:

Die Dachneigung ist mit 22 – 38 Grad angegeben. Aus-
nahmsweise darf bei einer fränkischen Bauweise eine 
Neigung bis 55 Grad gewählt werden. 
Um mehr nutzbare Wohnfläche zu schaffen ist eine 
Dachneigung von 50 Grad vorgesehen, wodurch sich 
auch das zweite Vollgeschoss im Dach ergibt.

Gemäß vorliegender Berechnung ist das Kellerge-
schoss kein Vollgeschoss, das Dachgeschoss auf-
grund der Dachneigung hingegen schon. Statt der 
festgesetzten Vollgeschossigkeit im Unter- und Erd-
geschoss ergeben sich also Vollgeschosse an anderer 
Stelle, im Erdgeschoss sowie Dachgeschoss.

Bis zu einer Dachneigung von 38 Grad darf der 
Kniestock 0,60 m nicht überschreiten. Im vorliegenden 
Fall ist ein Kniestock von 0,90 m vorgesehen, was aber 
aufgrund der Dachneigung über 38 Grad keiner weite-
ren Befreiung bedarf.

Beschluss:
Dem Stadtrat liegt ein Bauantrag für den Neubau eines 
Einfamilienwohnhauses mit Doppelgarage und PV-An-
lage auf dem Grundstück Fl.Nr. 4630/14, Langer Wein-
berg 14, vor. 

Den erforderlichen Befreiungen für die Anordnung der 

Vollgeschosse wird zugestimmt.
Die vorgesehene fränkische Bauweise mit einer 
Dachneigung von 50 Grad samt der daraus resultie-
renden Zulässigkeit des Kniestocks von 0,90 m wird 
ausnahmsweise befürwortet.

Das Flachdach der Garage ist gemäß der Freiflächen-
gestaltungssatzung zu begrünen.

Das gemeindliche Einvernehmen wird erteilt.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  

Neubau Feuerwehrgerätehaus, 
Vergabe Abdichtungsarbeiten

Nachdem bei der Submission am 05.11.2024 keine An-
gebote für das Gewerk Abdichtung eingegangen sind, 
wurde dies vom Architekturbüro Dold + Versbach über 
das Technischen Bauamt freihändig ausgeschrieben. 

Die darauffolgende Submission fand am 19.11.2024 
statt.
Es wurden 4 leistungsfähige Firmen zur Abgabe eines 
Angebots angefragt.
Dem Technischen Bauamt lag zur Angebotsöffnung ein 
Angebot vor.

Die Erstprüfung ergab keine Beanstandung und die 
geforderten Unterlagen wurden vollständig und unter-
schrieben vorgelegt.
Im Anschluss wurde das Angebot vom Architekturbüro 
Dold + Versbach sachlich, wirtschaftlich und rechne-
risch geprüft.

Die Firma Feßler & und Sohn aus 97318 Kitzingen hat 
ein Angebot in Höhe von 26.632,80 Euro brutto abge-
geben.

Die Kosten gemäß bepreisten LV durch das Architek-
turbüro Dold + Versbach belaufen sich für das Gewerk 
Abdichtung auf 28.821,80 Euro brutto.
Die Angebotssumme der Firma Feßler & Sohn unter-
schreitet damit um ca. 8 % die Summe des bepreisten 
LVs.
Das Architektenbüro empfiehlt, für die Abdichtungsar-
beiten das Angebot des wirtschaftlichsten Bieters, der 
Firma Feßler & Sohn, aus 97318 Kitzingen mit einer 
Angebotssumme von 26.632,80 Euro brutto zu beauf-
tragen.
Die Freigabe zur freihändigen Vergabe des Gewerks 
Abdichtung erhielt der 1. Bürgermeister Schenk bereits 
im Beschluss der Stadtratssitzung vom 19.11.2024. 

Beschluss:
Vom Sachvortrag wird Kenntnis genommen.

Zur Kenntnis genommen
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Anschaffung eines Seniorenbusses - 
„Flott mit dem Eibel-Bus unterwegs“

Vortrag von Seniorenbeirätin Frau Ute Etzkorn und 
Stadtrat Herrn Manfred Schätzlein über die Anschaf-
fung eines Seniorenbusses.
Zunächst beginnt Seniorenbeirätin Frau Etzkorn mit 
den Ausführungen zum Projekt:
„Ich freue mich sehr, Ihnen heute Abend unser Projekt 
„Seniorenbus“ vorzustellen.
Der Grund, warum der Antrag keinen Aufschub duldet, 
ist der, dass der Projektantrag für die nächste Steuer-
kreissitzung Anfang 2025 der LAG Süd-West-Dreieck 
kurzfristig eingereicht werden muss, um den Anteil an 
EU-Gelder zu realisieren.
Das Projekt „Seniorenbus“ an sich reift seit etwa 12 
Monaten. In diesem Zusammenhang fanden viele Ge-
spräche mit Stadtrat Schätzlein statt. Stadtrat Schätz-
lein hat wesentlich zur Ausarbeitung des Projektes bei-
getragen. Davon abgesehen haben wir gemeinsam für 
die Vorbereitung ca. 50 Stunden investiert, um Ihnen 
das Projekt heute vorzustellen. 
Ein Auslöser dafür war der Unfall mit einem Leihfahr-
zeug Anfang des Jahres zur Musterhausbesichtigung 
in Kürnach.
Als Seniorenbeirätin der Stadt Eibelstadt organisiere 
ich Veranstaltungen für die Senioren innerhalb aber 
auch außerhalb der Stadt.
Dass ein Seniorenbus ein großer Gewinn wäre, hat 
sich in den letzten Monaten ganz besonders gezeigt 
bei Terminen wie die Musterhausbesichtigung in Kür-
nach, die Einladung des Höchberger Seniorenbeirats 
zum Seniorenfasching, die Fahrten in den Kulturspei-
cher, die Residenz oder ins Neumünster und auch zur 
Auftaktveranstaltung der Seniorenwochen im Land-
kreis.
Viele Senioren sind nicht mehr in der Lage, selbststän-
dig Auto zu fahren, und der öffentliche Nahverkehr ist 
oft nicht ausreichend auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
ten, auch hier ist ein Seniorenbus eine große Hilfe.
Die Termine und Veranstaltungen, zu denen das Kom-
munalunternehmen die Seniorenbeiräte einlädt, sind 
allesamt sehr interessant. Diese möchte weder dem 
Team des Seniorenbeirats, noch weiteren interes-
sierten Senioren vorenthalten. Besonders die Veran-
staltungen, die aufzeigen, wie verzahnt die anderen 
Gemeinden die Seniorenarbeit organisieren, ist sehr 
befruchtend für die eigene Arbeit vor Ort.
Hier in Eibelstadt gibt es im Mai und Dezember zwei 
Seniorennachmittage, zu denen auch die Bewohner 
des Seniorenzentrums eingeladen sind. Die Feuer-
wehr kann mit ihrem Fuhrpark einen Fahrservice mit 
Rollstuhl nicht sicherstellen, zu dem ist der hohe Ein-
stieg des Feuerwehrfahrzeugs eher ungeschickt. Auch 
wenn uns das Rote Kreuz einmal mit einem speziellen 
Bus ausgeholfen hat, war dies auch nicht die richtige 
Lösung. Ein weiteres Beispiel für einen Seniorenbus ist 
der Shuttle zur Bürgerversammlung. Auch hier ist ein 
Seniorenbus zweckmäßiger als das große Feuerwehr-
fahrzeug, wie zuvor genannt,
Mit dem von uns angedachten Seniorenbus wären wir 
hier autark und flexibel.

Der von uns vorgesehene Bus hat eine spezielle Auf-
fahrrampe für den Rollstuhl und dessen Verankerung 
im Innenraum. Für die Begleitung ist daneben ein Sitz 
vorhanden.
Auch aus versicherungstechnischen Gründen und Haf-
tung ist es sinnvoll, den Bus zu haben, weil es hier die 
Möglichkeit gibt, alle Fahrer für insgesamt 19 Euro p.a. 
zu versichern. 
Ein Seniorenbus fördert die soziale Teilhabe aller Bür-
ger, Senioren und zum späteren Zeitpunkt auch Fami-
lien und Jugendlichen.
Der Einsatz des Seniorenbusses ermöglicht viele zu-
künftige Aktivitäten.
Zudem kommt es der Umwelt zugute, wenn nicht jeder 
einzelne mit seinem Auto fährt.
Die Geschäftsführung der LAG-Süd-West sieht in dem 
Vorhaben ein Pilotprojekt im Landkreis Würzburg.“.

Stadtrat Schätzlein hat PowerPoint Folien vorbereitet. 
In dieser werden das Fahrzeug, sowie die Finanzie-
rung und Förderung des Fahrzeuges vorgestellt.
Der 9-Sitzer Seniorenbus mit Auffahrrampe am Heck 
und spez. Vorrichtung für Rollstuhlbefestigung soll die 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben wieder ermögli-
chen. 
Mit der Anschaffung eines speziell umgebauten 9-Sit-
zer Busses, ist der Transport im Bedarfsfall für ältere 
Menschen bzw. Menschen mit Behinderungen gewähr-
leistet. Die Stehhöhe im Fahrzeug beträgt 1,80m.

Zunächst erzählt Stadtrat Schätzlein über den Aus-
tausch mit dem 1. Bürgermeister Schmitt von Rotten-
dorf. Die Gemeinde hat bis zu sieben Busse für rund 
60 Senioren mit einem Fahrerpool von 20 Personen 
im Einsatz. Die Gespräche mit dem Roten Kreuz und 
den Johannitern haben als Favorit den Ford Transit 
Bus, wegen der Erfüllung von diversen Anforderun-
gen, herauskristallisiert. Stadtrat Schätzlein danach 
hat, zwecks Angebotseinholung, diverse Autohänd-
ler im Raum Würzburg kontaktiert. Das Spektrum 
der Einsatzmöglichkeiten umfasst neben Ausflügen, 
Wanderungen, Einkaufsfahrten, Teilnahme an Veran-
staltungen und Seminaren noch einiges mehr. In den 
Gemeinden Rottendorf und Gerbrunn bewährt sich der 
Seniorenbus seit 18 Jahren.

Zu den Kosten und Finanzierung wird nachfolgen-
des mitgeteilt:

1. Anschaffung:

   56.800,00 € Kaufpreis brutto (rabattiert)
-  28.000,00 € Förderung LAG-Süd-West
-    5.000,00 € Crowd-Funding 
-    3.000,00 € Bezirk Unterfranken, Umbau Rampe
-    2.000,00 € Sparkassenstiftung 
= 18.800,00 € Eigenanteil der Stadt Eibelstadt 
Spenden v. örtl. Firmen mit Werbeaufschrift am Bus 
noch weitere Spenden sammeln
(5.000,00 € + X), sodass die Stadt ca. 14.000,00 € an 
Eigenanteil verbleiben.
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Sitzungskalender 
des Stadtrates und der Ausschüsse

Die nächsten geplanten Sitzungstermine:

Datum Uhrzeit Art
Dienstag, 04.02.2025 19.30 Uhr Hauptausschuss
Dienstag, 11.02.2025 19.30 Uhr Bauausschuss
Dienstag, 18.02.2025 19.30 Uhr Stadtrat
Dienstag, 25.02.2025 19.30 Uhr Hauptausschuss

Sitzungsort: Sitzungssaal Rathaus
Anträge
Bauanträge und Anfragen müssen spätestens zwei Wochen vor der jeweiligen Ausschusssitzung im Rathaus 
eingegangen sein, damit diese Punkte für die Ratsmitglieder ordnungsgemäß vorbereitet werden können.

2. Betriebskosten pro Jahr:

Insgesamt fallen pro Jahr zwischen 
4.000,00 – 5.000,00 € Betriebskosten an.
Diese setzten sich wie folgt zusammen:

1.500,00 € Kfz-Versicherung
1.000,00 € Kfz-Steuer, Kraftstoff, Wagenwäschen 
sind bei einer Autohausfirma in WÜ möglich, TÜV alle 
zwei Jahre, Service alle zwei Jahre oder nach jeweils 
40.000 km.

3. Sonstiges:

Der Standort wäre am alten Feuerwehrgerätehaus 
geeignet. Nach aktuellem Stand gibt es fünf mögliche 
Fahrer. Im Bereich Verwaltung würde ein Fahrtenbuch 
eingeführt werden. Fahrzeugschlüssel sind für die 
Stadt und 5x bei den möglichen Fahrern vorgesehen.

Zum Ablaufprozedere ist mit den Förderzusagen erst 
im laufendem Jahr 2025 zu rechnen. Danach kann erst 
die Bestellung aufgegeben werden. Eine Lieferung des 
Fahrzeuges ist erst im Jahr 2026 zu erwarten.

Beschluss:
Der Stadtrat nimmt den Sachverhalt zur Kenntnis.

1. Der Stadtrat ermächtigt den 1. Bürgermeister 
Schenk bei der LAG-Süd-West einen Antrag 
für das Pilot Projekt Seniorenbus „Flott mit 
dem Eibel-Bus unterwegs“ zu stellen.

2. Die Bestellung des seniorengerechten Fahr-
zeuges „Ford Transit“ kann erst nach Vorliegen 
der Förderzusage getätigt werden.

3. Zu gegebener Zeit sind weitere Ansprachen 
zwecks Spenden für den Eibel-Bus zu führen.

Die Haushaltsmittel sollen für 2026 eingeplant werden.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  

Erschließungsbeitragsabrechnung Mühlweg 
- Abweichungsentscheidung B-Plan Becken-
weinberg - Verbindungsweg zum Kellerlein

Seitens der Kommunalaufsicht am Landratsamt Würz-
burg wurde mit Schreiben vom 18.11.2024 mitgeteilt, 
dass die Bauausführung im Baugebiet Beckenweinberg 
in einem kleinen Teilbereich nicht dem Bebauungsplan 
entspricht. Konkret wurde der vom Wendehammer des 
Mühlwegs abgehende Fußweg zum Kellerlein in einem 
Teilbereich von 7 m Länge und zwischen 3m und 5m 
Breite verbreitert und asphaltiert. Hintergrund hierfür 
war die Befahrbarkeit für das anliegende Grundstück 
Fl. Nr. 1198/5 herzustellen. Im Bebauungsplan ist die-
se Fläche allerdings so nicht dargestellt. Der Fußweg 
ist dort planerisch als geschotterter Weg vorgesehen. 
Insofern handelt es sich um eine Planüberschreitung, 
welche eine formale Abweichungsentscheidung durch 
den Stadtrat erfordert. Erst mit der formalen Abwei-
chungsentscheidung wird die rechtmäßige Herstellung 
der Erschließungsanlage hergestellt und lässt die Bei-
tragspflicht entstehen. Welche Voraussetzung ist, um 
die Erschließungsbeiträge abrechnen zu können.

Beschluss:
Der Stadtrat stellt fest, dass die Erschließungsanlage 
„Mühlweg“ in Abweichung von den Festsetzungen des 
Bebauungsplanes endgültig hergestellt ist.

Einstimmig beschlossen
Ja: 16  Nein: 0  Anwesend: 16  
Persönlich beteiligt: 0  
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Büchereinachrichten
 

Stadtbücherei Eibelstadt geöffnet  
 

 
 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 

Das BüchereiTeam 
 

 

Öffnungszeiten: 
 

     Montag von 15.00 – 17.00 Uhr 
     Mittwoch von 09.00 – 11.00 Uhr 
     Mittwoch von 18.00 – 20.00 Uhr 
     Freitag von 15.00 – 17.00 Uhr 
 

 

Neu eingetroffen +++ neu eingetroffen 
Romane für Erwachsene

Hauptmann, Gaby                                   SL
Traum vom besseren Leben
Der Zweite Weltkrieg ist vorbei, der »Hirschen« 
hat eine dunkle Zeit überstanden. Nun wollen 
Anna und ihr Mann August nach vorn blicken, 
die Ärmel hochkrempeln und ein neues Kapitel 
mit ihrem Gasthof aufschlagen. Doch das Leben 
hat anderes mit ihnen vor - Anna stirbt sehr 
überraschend.

Huth, Günter                                            SL
Der Schoppenfetzer und die Nacht des 
Frevels
Was hat die Schreibblockade eines Thriller-
Bestsellerautors, Erich Rottmanns Einsatz als 
Fremdenführer und eine erschütternde Bluttat am 
Schrein der Frankenapostel mit der Rückkehr der 
Kreuzbergwallfahrer zu tun?

Jonuleit, Anja                                           SL 
Sonnenwende
Vor genau 25 Jahren ist die junge Lehrerin 
Rebecca Maywald spurlos verschwunden. Mit 
einer anonymen SMS beginnt für Rebeccas 
Tochter eine gefährliche Reise, die sie zurück 
in den Kaiserwald führt - und vielleicht zu einer 
grausamen Wahrheit.

Jónasson, Ragnar                                  SL 
Totenklippe
Zwei Tage vor Weihnachten: Die Leiche einer 
jungen Frau wird unterhalb der Klippen im Norden 
Islands gefunden - genau an der Stelle, an der 
vor 25 Jahren ihre tote Mutter und ihre jüngere 
Schwester gelegen hatten. Als Ari, Polizist in 

Siglufjörður, den Tatort inspiziert, stellt sich bald 
die Frage: War es ein Unfall, oder wurde die junge 
Frau gestoßen?

Klüpfel, Volker                                         SL
Lückenbüßer
Es ist ein großer Tag für Interims-Polizeipräsident 
Kluftinger, der einen Einsatz in den Bergen leitet. 
Der Einsatz läuft völlig aus dem Ruder, ein Polizist 
kommt ums Leben. Ist Kluftingers chaotische 
Planung schuld am Tod des Kollegen?

Link, Charlotte                                         SL
Dunkles Wasser
Die Familie von Iris Shaw wurde während eines 
Camping-Urlaubs bestialisch ermordet. Nur 
Iris konnte damals fliehen und überlebte das 
Massaker. Die Täter wurden nie gefasst. Jahre 
später bekommt Iris Drohbriefe und wird verfolgt….

Ludwig, Stephan                                      SL    
Zorn - Der Fall Schröder
Hauptkommissar Claudius Zorn wundert sich. 
So hat er seinen Kollegen Schröder noch nie 
erlebt. Schröder ist der hellste Kopf, den er kennt. 
Aber in diesem Sommer wirkt er teilnahmslos 
und zerstreut. Selbst als sich bei einem neuen 
Fall herausstellt, dass Schröder das Todesopfer 
gekannt haben muss, erwacht er nicht zu 
gewohnter Form...

Löhnig, Inge                                            SL 
Der Spieler
Eine norwegische Kollegin bittet Kommissar 
Dühnfort um dringende Hilfe: Ein deutsches 
Rentnerpaar ist vor seinem Ferienhaus im Fjord 
ertrunken, doch der Unfall wirkt inszeniert. 
Dühnfort ist alarmiert, als er kurz darauf auf einen 
ähnlichen Todesfall stößt.
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Siebenlister

100 Jahre ATGV Eibelstadt 

Jubiläumsjahr mit vielen Aktivitäten 
Der Allgemeine Turn- und Gesangverein Eibelstadt 1924 (ATGV) blickt auf ein ganz besonderes 

Vereinsjahr zurück, denn er konnte 2024 sein 100-jähriges Bestehen feiern. Das Jubiläum war Anlass 

für zahlreiche Veranstaltungen. Stellvertretend sei hier der große Liederabend im April genannt.  
Neben dem großen Vereinsjubiläum hatte auch das Gesangsensemble „horchemal“, das aus zehn 

ATGV-Damen besteht, allen Grund zum Feiern. Seit nunmehr zehn Jahren begeistert die Gruppe mit 

Kult-Hits der 60er bis 90er-Jahre ihre Gäste. Ihr Benefizkonzert in der Stadtpfarrkirche erbrachte 1.550 

Euro, die im Dezember dem Malteser Kinderpalliativteam Unterfranken übergeben wurden.     

Ein Höhepunkt im Jubiläumsjahr war im November der Gottesdienst und die Segnung eines 

Gedenksteins durch Pfarrer Tobias Fuchs. Zur Erinnerung an die verstorbenen Mitglieder hat der 

Verein die Tafel anfertigen lassen und an der Friedhofsmauer angebracht. 

 

 

Fotos: 

Gabriele 

Brendel  

 

 

 

 

 

 

Der ATGV wurde 1924 als Männerchor gegründet. Erst im Jahr 1988 erfolgte auf Initiative des 

damaligen Chorleiters Dr. Norbert Schröder die Gründung eines Frauenchors. Beide Gruppen wurden 

dann im Jahr 2002 in einen gemischten Chor überführt, der heute aus 29 aktiven Sängerinnen und 

Sängern besteht. Zehn Damen des Chores bilden außerdem das Ensemble „horchemal“.  

 

„Es war ein sehr buntes Jubiläumsjahr mit zahlreichen Chorproben und Auftritten. Wir hatten schöne 

Veranstaltungen und durften viele Gäste begrüßen. Ich danke allen, die sich mit großem Einsatz für 

unseren Verein und das Jubiläum engagiert haben“, sagt ATGV-Vorsitzende Margit Geißler.   

 

 

Foto: 

Judith 

Menth 
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Liederkranz 1863 Eibelstadt e.V.  
Ehrungen für langjährigen Chorgesang 

 
Foto: Dietmar Möckel 

Der Fränkische Sängerbund und der Deutsche Chorverband  
ehrtenfolgende Sänger: 

 

Herrn Norbert Werthmann für 60 Jahre singen im Chor (3. v. links) 
Herrn Egon Hofmann für 25 Jahre singen im Chor (2. v. rechts) 
Herrn Roland Lörner für 10 Jahre singen im Chor (2. v. links) 

 
 

Veranstaltungen
Veranstaltungen im Monat Februar und März 2025

Febr. 2025 Datum Veranstalter Veranstaltungsart Veranstaltungsort Uhrzeit/Tel.Nr.
Montag 03.02. Weinbauverein Mitgliederversammlung Weingut Leo Sauer 20.00 Uhr
Donnerstag 27.02. Liederkranz Närrische Chorprobe Rathauskeller 18.30 Uhr
Freitag 28.02. Clown Muck Kinderfasching 3-Feld-Sporthalle 15.11 Uhr

Freitag 28.02. Schützenverein Kappenabend Vereinsheim im 
Schützenhaus 20.00 Uhr

März 2025 Datum Veranstalter Veranstaltungsart Veranstaltungsort Uhrzeit/Tel.Nr.

Dienstag 04.03. Stadt/KaGe Elferrat

Faschingszug 
anschl.
närrisches Treiben/
Kehraus

Marktplatz ab 14.00 Uhr
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Kindergarten

 

 

 

 

 

 

Die Kinder aus der Kita Eibelstadt, 
sagen DANKE an die Freiwillige 
Feuerwehr Eibelstadt und den CSU-
Ortsverband, für die Geschenke aus 
dem Erlös des Glühwein- und 
Kuchenverkaufes am diesjährigen 
Martinsumzug.  
 

 

 

Vereinsnachrichten

 

Herzliche Einladung
zum Grünen-Stammtisch!

Wir treffen uns jeden 2. Donnerstag des Monats,
diesmal am 13. Februar 2025, ab 19.30 Uhr, 

im Weinhaus Fuchs.

Wir werden uns in gemütlicher Runde über politisch
interessante Themen, Pläne und Ideen austauschen und

freuen uns über anregende Diskussionen.
Des Weiteren informieren uns unsere grünen Stadträte

über ihre Arbeit und Ziele.

Alle Interessierte und Freunde 
sind herzlich dazu eingeladen!

Auf Euer Kommen freut sich

Der Ortsvorstand
Petra Schliermann & Jochen Rothermel

mit Monika Rothermel

 

Einladung zur Mitgliederversammlung 
 

Liebe Mitglieder, 

hiermit möchten wir Sie zur ordentlichen 

Mitgliederversammlung  

am Montag, den 03.02.2025, um 20:00 Uhr, 

 im Weingut Leo Sauer einladen. 
 

 

 

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:  
 

 

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden  

2. Totengedenken 

3. Tätigkeitsbericht 2024 des 1. Vorsitzenden  

4. Tätigkeitsbericht der Weinprinzessin Hannah Heinrich  

5. Kassenbericht 

6. Prüfungsbericht der Kassenprüfer  

7. Entlastung des Schatzmeisters  

8. Entlastung des Vorstandes und des Vereinsausschusses  

9. Neuwahlen 2. Vorsitzender  

10. Wünsche und Anträge der Mitglieder  

11. Ehrungen  

12. Ausblick auf das Jahr 2025  
 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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TSV 2-Tages-Fahrt 
10. und 11. Mai 2025 

 
 

Liebe Freunde des TSV! 
 

Auch in diesem Jahr können wir wieder eine interessante 2-Tages-Fahrt anbieten! 
 

Es geht nach Thüringen. Wir besuchen u.a. Weimar, die Stadt von Goethe, Schiller und der Wiege  
des Bauhauses, es erwartet uns das städtebauliche Denkmal Erfurt, wir freuen uns auf die  
Fachwerkstadt Schmalkalden, auf einen Spaziergang durch die Theaterstadt Meiningen an der Werra  
und die schöne Natur des Thüringer Waldes. 
 

Abfahrt ist Samstag, 10. Mai 2025, um 07.00 Uhr, am Marktplatz. 
  

Der Reisepreis pro Person (im DZ) beträgt 145,00 € (EZ-Zuschlag 20,00 €). In diesem Preis enthalten 
sind: Die Fahrt in einem modernen Reisebus, Übernachtung im DZ, Frühstück an beiden Tagen, 
Führungen, Eintritte sowie die gewohnten TSV-Brotzeiten und bunten Kuchenbuffets …  
 

Anmeldungen bitte bis 20.03. bei Jürgen Heppt, Telefon 1077.  
 

Die Buchung wird gültig nach Überweisung des Reisepreises auf das Konto: „Reisekonto“,  
Sparkasse Mainfranken                    IBAN: DE07 7905 0000 0560 2036 30 
 

Reiserücktritt bis zum 15.04. kostenfrei, danach müssen wir wegen der Planungssicherheit eine 
Stornogebühr von 20% erheben. 
 

Wir freuen uns auf eine wie immer harmonische und  
abwechslungsreiche TSV-Fahrt. 
                                                                                      
Ihr/euer 
TSV-Veranstaltungsteam 
 

 

Kath. Kirchengemeinde St. Nikolaus
Eibelstadt mit Sommerhausen 

und Winterhausen

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienstordnung vom 02.02.2025 mit 
16.02.2025

Sonntag, 02. Februar - FEST DARSTELLUNG  
  DES HERRN
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde als 
Familiengottesdienst mit 
Segnung der (Kommunion-)
Kerzen

  anschl. BLASIUSSEGEN

Montag, 03. Februar - Hl. Blasius und 
  Hl. Ansgar, Bischöfe
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Donnerstag, 06. Februar - Hl. Paul Miki und  
  Gefährten
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Freitag, 07. Februar - Freitag der 4. Woche im  
  Jahreskreis
09.15 Uhr KRANKENKOMMUNION

Samstag, 08. Februar - Hl. Hieronymus Ämiliani  
  und Hl. Josefine Bakhita
17.00 Uhr! VORABENDMESSE
  anschl. Konzert im Rathauskeller

Sonntag, 09. Februar - 5. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde

Montag, 10. Februar - Hl. Scholastika
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER
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25 Jahre 
Katholischer Frauenbund 

Eibelstadt 
 

Der Frauenbund Eibelstadt feiert sein 25-jähriges Bestehen  
und wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu feiern. 

Samstag, 8. Februar 2025 
17.00 Uhr Gottesdienst in der  
Stadtpfarrkirche Eibelstadt,  

anschließend 
18.30 Uhr Konzert mit der Liedermacherin  

Stefanie Schwab 
im Rathauskeller Eibelstadt  

Stefanie Schwab erzählt in ihren Liedern 
Erlebnisse aus ihrem Alltag oder interpretiert 
biblische Texte im Licht unserer Zeit. Dabei 
geht es um Themen wie Schöpfung und 
Frieden, um Freundschaft und Erinnerungen. 
Ihre inspirierenden Songs begleitet sie selbst 
am Klavier oder Gitarre. 
Der Eintritt ist frei, über eine Spende für ihr Projekt 
"Archana", ein Mädchen- und Frauensozialprojekt in Indien, 
freut sie sich sehr.  
Wir freuen uns, wenn Sie kommen und mit uns feiern.  
Im Rathauskeller gibt es Getränke und Knusperstangen.  

Mittwoch, 12. Februar - Mittwoch der 5. Woche  
  im Jahreskreis
15.30 Uhr EVANG. GOTTESDIENST im 

Seniorenzentrum

Donnerstag, 13. Februar - Donnerstag der 
  5. Woche im Jahreskreis
18.00 Uhr ROSENKRANZ
18.30 Uhr MESSFEIER

Sonntag, 16. Februar - 6. SONNTAG im   
  JAHRESKREIS
09.30 Uhr MESSFEIER für die 

Pfarrgemeinde
14.00 Uhr FEIER der TAUFE: 
  Fabian Kirchner

St. Nikolaus, Eibelstadt

Freitag, 07. Februar ´25, 9.15 Uhr
Krankenkommunion

Samstag, 08. Februar  ́25, 17.00 Uhr!
Vorabendmesse anl. des 25-jährigen Jubiläums des 
Kath. Frauenbundes Eibelstadt

Sie erreichen:
Pfarrer: Tobias Fuchs    
Telefon: 0931/708165
Mail: tobias.fuchs@bistum-wuerzburg.de

Pfarrer Dr. Fungula,  
Tel. 09303/2223 oder 0162/2740130
Mail: frederic.fungula@bistum-wuerzburg.de

Öffnungszeiten des Pfarrbüros Eibelstadt:

Mo., Mi. und Fr. von 09.00 Uhr bis 12.00 Uhr
Do., von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr.
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Evang.-Luth. Kirchengemeinde 
Sommerhausen und Eibelstadt   
Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer Jochen Maier
Hauptstr. 10 - 97286 Sommerhausen
E-Mail: pfarramt.sommerhausen@elkb.de
Tel. 09333-229

Zu folgenden Gottesdiensten laden wir sehr herzlich ein:

Sonntag, 02.02. letzter Sonntag nach Epiphanias

10.30 Uhr:  Musikalischer Mitmach-Gottesdienst für die ganze Familie
Mose – wenn Holzwürmer eine Pyramide bauen
mit Gabi und Amadeus Eidner aus Chemnitz 
St. Bartholomäuskirche Sommerhausen

Sonntag, 09.02. 4.Sonntag vor der Passionszeit
09.30 Uhr:  Film-Gottesdienst zum Film „Vaya con Dios“, der am Samstag, 8.02. um 18 Uhr in der Kirche 

gezeigt wird. 
St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)

Mittwoch, 12.02.
15.30 Uhr: Gottesdienst im Seniorenzentrum Eibelstadt 

Seniorenzentrum Eibelstadt (Pfr./in Maier)

Donnerstag, 13.02.
19.00 Uhr:  Taizéandacht 

St. Bartholomäuskirche Sommerhausen (Pfr./in Maier)

GRUPPEN, KREISE UND KONZERTE 

Freitag, 31.01.
14.45 Uhr:  Präparandenkurs 

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

19.00 Uhr:  „Das kleine Orgelpodium“ mit Ute Ernst: „Heile die zerbrochnen Herzen“ – Musik zum Ende 
des Weihnachtsfestkreises.
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Samstag, 01.02.
9.00 Uhr:  Regionaler Konfi tag zum Vaterunser

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Dienstag, 04.02.
19.00 Uhr:  Faschingsabend des Frauenkreises 

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Mittwoch, 05.02.
19.00 Uhr:  Vorbereitungsabend zum Weltgebetstag 

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Freitag, 07.02.
14.45 Uhr:  Präparandenkurs

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen
16.00 Uhr:  Konfi rmandenkurs

Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

19.00 Uhr:  Bildervortrag zu Pfarrer Johannes Monninger von Dietmar Möckel
  Von 1908 bis 1922, also in den bewegenden Zeiten vor, während  
  und nach dem 1. Weltkrieg 

hatte Monninger die Pfarrstelle in Sommerhausen inne. 
Dietmar Möckel hat sich intensiv mit 
seinem Leben und Wirken beschäftigt und wird diese eindrucksvolle 
Persönlichkeit vorstellen.

Samstag, 08.02.
18.00 Uhr:  Kirchenkino mit dem Film: „VAYA CON DIOS“ – und führe uns in Versuchung. 
 Am Sonntag, 9.2. um 9.30 Uhr wird der Film Thema des Gottesdienstes sein.

Montag, 10.02.
19.30 Uhr: Vorbereitungsabend zur Goldenen Konfi rmation des Konfi rmationsjahrganges 1975
 Das Fest soll stattfi nden am 4. Mai 2025
 Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

Donnerstag, 13.02.
14.00 Uhr: Amerikas Wilder Westen – ein Reisebericht mit Bildern (Pfr./in Maier)
 Evangelisches Gemeindezentrum Sommerhausen

mittwochs (wöchentlich)
9.30 Uhr: Krabbelgruppe (für Kinder von 0-3 Jahren) im Gemeindezentrum

donnerstags (wöchentlich, außer in den Ferien)
20.00 Uhr: Kirchenchorprobe im Gemeindezentrum Sommerhausen

Vorschau:

Samstag, 22.02.
10.00 Uhr: Die „Bibelentdecker“ treff en sich wieder im Evangelischen Gemeinde-

zentrum in Sommerhausen. Anmeldungen ab sofort im Pfarramt 
(pfarramt-sommerhausen@elkb.de).

Der Kirchenvorstand der evangelischen Kirchengemeinde Sommerhausen/Eibelstadt
mit Pfarrerin Irene Maier und Pfarrer Jochen Maier


